
 

 

Satzung 

der „STIFTUNG DER SOZIALSTATION LINDAU“ in Lindau 

 

 

Präambel 

Der Verein Sozialstation Lindau (B) e. V. in Lindau sieht aufgrund der Entwicklung einer älter 

werdenden Bevölkerung die Notwendigkeit, seine Bemühungen im Bereich der Alten- und 

Krankenpflege zu intensivieren. Durch die Gründung der gegenständlichen Stiftung sollen im 

sozialen Bereich, insbesondere für die Altenhilfe, neue Personen gewonnen und Innovatio-

nen gefördert werden.  

 

§ 1 Name, Rechtsstellung, Sitz 

 

Die Stiftung führt den Namen „STIFTUNG DER SOZIALSTATION LINDAU“. Sie ist eine 

rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Lindau. Sie verfolgt öffentliche Zwe-

cke. 

 

§ 2 Stiftungszweck 

 

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 

gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke, um das soziale Ehrenamt und die so-

zialen Freiwilligendienste zu stärken, und die Förderung der Altenpflege, insbesondere 

durch die Förderung von Innovationen und zukunftsweisenden Projekten. Die Stiftungs-

zwecke sollen schwerpunktmäßig im Landkreis Lindau erfüllt werden. 

 

(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht:  

 

- Förderung von bestehenden Einrichtungen und Projekten entsprechend dem Sat-

zungszweck 
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- Unterstützung bei der Entwicklung von neuen Projekten innerhalb der Satzungszwe-

cke 

- Entwicklung und Durchführung eigener Projekte innerhalb der Satzungszwecke 

- Begleitung von entwickelten Projekten mit dem Ziel, dauerhaft tragfähige Strukturen 

zu etablieren 

 

(3) Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

 

(4) Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen oder einer geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mit-

tel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den Mitteln den Stiftungszweck nach den 

Absätzen 1 und 2 fördern.  

 

§ 3 Einschränkungen 

 

(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck er 

Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen 

oder Vergütungen begünstigen. 

 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung steht den durch die Stiftung Begünstigten 

aufgrund dieser Satzung nicht zu. 

 

§ 4 Grundstockvermögen 

 

(1) Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung ihres Stiftungszwecks zuge-

wendete Vermögen (Grundstockvermögen) ist in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten. 

Das Grundstockvermögen besteht aus dem im Grundbuch des AG Lindau, Band 
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_________ Blatt _________ FlNr. 538/2 eingetragenen Grundstück mit 1211 m² samt 

aufstehenden Gebäuden.  

Das gesamte Grundstück ist vermietet. Dieser Grundbesitz wird vom Sozialstation Lindau 

(B) e. V. samt aufstehenden Gebäude unter Vorbehalt eines Quotennießbrauchs mit 33 

1/3 % an die Stiftung übertragen. der Quotennießbrauch ist befristet, er endet, wenn das 

derzeit mit dem Freistaat Bayern bestehende Mietverhältnis beendet wird. 

 

(2) Zustiftungen (Zuwendungen zum Grundstockvermögen) sind zulässig. Zuwendungen oh-

ne Zweckbestimmung aufgrund einer Verfügung von Todes wegen können dem Grund-

stockvermögen zugeführt werden. 

 

(3) Das Grundstockvermögen kann zur Werterhaltung bzw. Stärkung seiner Ertragskraft um-

geschichtet werden. Gewinn aus der Umschichtung sollen in eine Umschichtungsrücklage 

eingestellt werden, die nach dem Ausgleich von Umschichtungsverlusten dem Grund-

stockvermögen zuzurechnen ist. Mit Beschluss des Stiftungsvorstands und des Stiftungs-

rats kann eine Umschichtungsrücklage ganz oder teilweise auch für satzungsgemäße 

Zwecke verwendet werden. 

§ 4a Sonstiges Vermögen 

 

Neben dem Grundstockvermögen (§4) kann der Stiftung, bei Gründung oder später, sonsti-

ges Vermögen zugewendet werden, das zur Zweckverwirklichung verbraucht werden darf. 

Es besteht zu Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung aus Barvermögen im Wert von 50.000 €. 

 

§ 5 Stiftungsmittel 

 

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Grundstockvermögens und aus 

Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Aufstockung des Grundstockver-

mögens bestimmt sind; § 4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.  

 

(2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
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(3) Im Rahmen der steuerrechtlichen Bestimmungen dürfen Rücklagen gebildet werden, ins-

besondere, soweit dies erforderlich ist, um das Grundstockvermögen in seinem Wert un-

geschmälert zu erhalten und die steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke dauernd 

und nachhaltig erfüllen zu können. 

 

§ 6 Stiftungsorgane 

 

(1) Organe der Stiftung sind 

1. der Stiftungsvorstand,  

2. der Stiftungsrat. 

 

(2) Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind zur gewissenhaften und sparsamen Verwaltung 

der Stiftung verpflichtet.  

 

(3) Die Tätigkeit in den Stiftungsorganen ist ehrenamtlich. Anfallende Auslagen werden er-

setzt. Für den Sach- und Zeitaufwand der Mitglieder des Stiftungsvorstandes kann der 

Stiftungsrat eine in ihrer Höhe angemessene Pauschale beschließen. 

 

§ 7 Stiftungsvorstand 

 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus mindestens zwei, höchstens drei Personen. Stiftungs-

vorstandmitglied kann nur eine unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Person sein. In 

jedem Fall ist der jeweilige Geschäftsführer des Sozialstation Lindau (B) e. V. geborenes 

Mitglied des Vorstandes. Der Stiftungsvorstand wählt/bestellt aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, der den Vorsitzenden in allen Ange-

legenheiten bei Verhinderung vertritt. 

 

(2) Die weiteren Mitglieder des Stiftungsvorstandes werden durch den Stiftungsrat auf die 

Dauer von drei Jahren bestellt; bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes 
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wird das neue Mitglied nur für den Rest der Amtszeit bestellt. Wiederbestellung ist zuläs-

sig. Ein ausscheidendes Mitglied bleibt bis zur Bestellung des jeweiligen nachfolgenden 

Mitglieds im Amt, sofern dies der Stiftungsrat wünscht.  

 

§ 8 Vertretung der Stiftung, Aufgaben des Stiftungsvorstands, Geschäftsfüh-

rung 

 

(1) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stel-

lung eines gesetzlichen Vertreters. Seine Mitglieder sind einzelvertretungsberechtigt. Im 

Innenverhältnis vertritt der Vorsitzende die Stiftung allein. Den Mitgliedern des Stiftungs-

vorstandes kann vom Stiftungsrat generell oder für den Einzelfall Befreiung von den Be-

schränkungen des § 181 BGB erteilt werden.  

 

(2) Der Stiftungsvorstand ist befugt, an Stelle des Stiftungsrats dringliche Anordnungen zu 

treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Hiervon hat er dem Stiftungsrat spä-

testens in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.  

 

(3) Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den Richtlinien und Beschlüssen des Stiftungs-

rats die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Aufgaben des Stiftungsvorstands sind ins-

besondere 

 

1. die Aufstellung des Haushaltsvoranschlags der Stiftung, 

2. die Vorlage von Vorschlägen zur Verwendung der Erträge des Grundstockvermögens 

und zum Verbrauch bestimmter Zuwendungen, 

3. die ordnungsgemäße Buchführung und Sammlung der Belege, 

4. die Erstellung der Jahresrechnung (Aufstellung über die Einnahmen und Ausgaben 

der Stiftung und Vermögensübersicht), die Fertigung des Berichts über die Erfüllung 

des Stiftungszwecks und die Vorlage der für die Rechnungsprüfung erforderlichen 

Unterlagen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres an die 

Stiftungsaufsichtsbehörde.  
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Der Stiftungsvorstand kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben sachkundiger Unterstüt-

zung bedienen.  

 

(4) Der Stiftungsvorstand hat die Jahresrechnung der Stiftung durch einen Prüfungsverband, 

einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten Buchprüfer prüfen zu lassen, soweit die 

Prüfung nicht durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgt. Die Prüfung und der Vermerk 

über das Ergebnis der Prüfung müssen sich auch auf die Erhaltung des Grundstockver-

mögens und die bestimmungsgemäße Verwendung seiner Erträge und zum Verbrauch 

bestimmter Zuwendungen erstrecken. 

 

(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

(6) Für den Geschäftsgang des Stiftungsvorstands gelten die Bestimmungen des § 11 dieser 

Satzung entsprechend.  

 

(7) Der Stiftungsvorstand nimmt auch die ihm in § 10 Absatz 3 zugewiesenen Aufgaben war. 

 

§ 9 Stiftungsrat  

 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei und maximal fünf Mitgliedern. Stiftungsrats-

mitglied kann nur eine unbeschränkt geschäftsfähige, natürliche Person sein. In jedem 

Fall ist der 1. Vorsitzende des Sozialstation Lindau (B) e. V. geborenes Mitglied des Stif-

tungsrates. Die weiteren Mitglieder werden vom Vorstand des Vereins Sozialstation 

Lindau (B) e.V. auf die Dauer von drei Jahren bestellt; bei vorzeitigem Ausscheiden eines 

Mitglieds wird das neue Mitglied nur für den Rest der Amtszeit bestellt. Wiederbestel-

lung ist zulässig. Ein ausscheidendes Mitglied bleibt bis zur Bestellung des jeweiligen 

nachfolgenden Mitglieds - auf Ersuchen des Stiftungsrats - im Amt. 

 

(2) Mitglieder des Stiftungsrats dürfen nicht zugleich dem Stiftungsvorstand angehören.  
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(3) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden, der den Vorsitzenden in allen Angelegenheiten bei Verhinderung vertritt. 

 

§ 10 Aufgaben des Stiftungsrats 

 

(1) Der Stiftungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten und berät, unter-

stützt und überwacht den Stiftungsvorstand bei seiner Tätigkeit.  Er beschließt insbeson-

dere über  

 

1. den Haushaltsvoranschlag, vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1, 

2. die Verwendung der Erträge des Grundstockvermögens und zum Verbrauch be-

stimmter Zuwendungen, vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2, 

3. die Jahresrechnung und den Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks, vgl. § 8 

Abs. 3 Satz 2 Nr. 4, 

4. die Bestellung eines Prüfungsverbandes, eines Wirtschaftsprüfers oder eines verei-

digten Buchprüfers, vgl. § 8 Abs. 4, 

5. die Bestellung der Mitglieder des Stiftungsvorstands, vgl. § 7 und 8, 

6. die Entlastung des Stiftungsvorstands,  

7. Änderungen der Stiftungssatzung und Anträge auf Umwandlung oder Aufhebung der 

Stiftung, vgl. § 12. 

 

(2) Der Vorsitzende des Stiftungsrats vertritt die Stiftung bei Rechtsgeschäften mit dem Stif-

tungsvorstand oder einzelnen Mitgliedern des Stiftungsvorstands.  

 

§ 11 Geschäftsgang des Stiftungsrats 

 

(1) Der Stiftungsrat wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich 

unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer 

Sitzung einberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich; die Schriftform gilt durch Telefax, 

E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als ge-
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wahrt. Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn ein Mitglied oder der Stiftungsvorstand 

dies verlangt.  Der Vorsitzende des Stiftungsvorstands kann an der Sitzung des Stiftungs-

rats teilnehmen, auf Verlangen des Stiftungsrats ist er dazu verpflichtet. 

 

(2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und mindestens 

zwei Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende anwe-

send sind. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle betroffenen Mitglieder anwesend 

sind und keines dieser Mitglieder Widerspruch erhebt.  

 

(3) Der Stiftungsrat trifft seine Entscheidungen, soweit kein Fall des § 12 vorliegt, mit der 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsit-

zenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

(4) Wenn kein Mitglied widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren 

gefasst werden; die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumen-

tierbare Übermittlung der Stimmabgabe in elektronischer Form als gewahrt. 
 
Dies gilt nicht 

für Entscheidungen nach § 12 dieser Satzung. 

 

(5) Über die Ergebnisse der Sitzungen und der Beschlussfassungen im schriftlichen Verfah-

ren sind Niederschriften zu fertigen und vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu un-

terzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern der Stiftungsorgane zur Kenntnis zu bringen. 

 

§ 12 Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung 

 

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnisse 

geboten erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen 

oder aufheben. Soweit sie sich auf die Steuerbegünstigung der Stiftung auswirken kön-

nen, sind sie der zuständigen Finanzbehörde vor der Vornahme zur Stellungnahme vorzu-

legen. 
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(2) Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich wird 

oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht 

mehr sinnvoll erscheint. Umwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich nach den 

gesetzlichen Vorschriften. 

 

(3) Beschlüsse nach Absatz (1) bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des 

Stiftungsrats, Beschlüsse nach Absatz (2) der Zustimmung aller Mitglieder des Stiftungs-

rats. Die Beschlüsse werden erst nach Genehmigung durch die Regierung (§ 14) wirk-

sam.  

 

§ 13 Vermögensanfall 

 

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwe-

cke fällt das Restvermögen an den Verein Sozialstation Lindau (B) e.V. Dieser hat es unter 

Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden.  

 

§ 14 Stiftungsaufsicht 

 

(1) Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Schwaben. 

 

(2) Der Stiftungsaufsichtsbehörde sind Änderungen der Anschrift, der Vertretungsberechti-

gung und der Zusammensetzung der Organe unverzüglich mitzuteilen.  

 

§ 15 Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt mit Anerkennung der Stiftung durch die Regierung von Schwaben in Kraft. 
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Lindau, ................................             ................................................................................. 

                                                                        Sozialstation Lindau (B) e. V. 

       vertreten durch den 1. Vorsitzenden Uli Gebhard 

 


